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1. Einführung 
 
Qualitätssicherung als Ziel. Im Winter 2011/12 führte das Landgericht (LG) 
Ellwangen eine Befragung der Rechtsanwaltschaft zur Qualitätssicherung an den 
Gerichten im LG-Bezirk durch. Das Ziel war, von den Anwälten möglichst detailliert 
zu erfahren, wie sie die Gerichte sowie die Arbeit an den Gerichten in den Amts-
gerichtsbezirken Aalen, Bad Mergentheim, Crailsheim, Ellwangen, Heidenheim, 
Langenburg, Neresheim und Schwäbisch Gmünd einschätzen. Die Ergebnisse der 
Befragung sollen mit den Vertretern der Anwälte in der Kammer und in den Anwalts-
vereinen als auch in der Richterschaft diskutiert werden.  
 
Inhaltliche Konzeption und Auswertung. Die inhaltliche Konzeption des Fragebo-
gens erfolgte durch eine auf Initiative von Präsident des Landgerichts Unkel gebilde-
te Arbeitsgruppe unter der Leitung von Direktorin des Amtsgerichts Werner (Heiden-
heim). Weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe sind Amtsgerichtsdirektor Lang (Aalen), 
RiLG Dr. Schendzielorz (Ellwangen), Rechtsanwälte Grimmer-Vohrer (RAK 
Stuttgart), Käppeler (Heidenheim), Schulle (Oberkochen). Die Ausgangsbasis 
bildeten ähnliche Befragungen beim Landgericht Stuttgart sowie beim Oberlandes-
gericht Stuttgart. Neben einer wissenschaftlichen Begleitung bei der Konzipierung 
und Umsetzung der Studie erfolgten auch die Auswertung und Dokumentation der 
Befragungsergebnisse durch Prof. Dr. Heike Eschenbeck (Pädagogische Hochschule 
Weingarten) und Prof. Dr. Carl-Walter Kohlmann sowie Dr. Uwe Heim-Dreger 
(Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd). 
 
Themenbereiche. Der Fragebogen umfasst elf Themenbereiche mit insgesamt 106 
Fragen (siehe Anhang A). Diese beziehen sich I. auf Angaben zum Teilnehmer der 
Befragung (Fragen 1.1-1.7), auf Fragen zu II. Infrastruktur (Fragen 2.1-2.8), III. Vor-
bereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung in den Verfahren des Zivil-
rechts (Fragen 3.1-3.22), IV. zivilrechtlichen Verfahren ohne/nach mündlicher 
Verhandlung (Fragen 4.1-4.8), V. Familienverfahren (Fragen 5.1-5.24), VI. Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren (Fragen 6.1-6.13), VII. Prozesskostenhilfeverfahren 
(Fragen 7.1-7.4), VIII. Rechtsantragstelle und Beratungshilfe (Fragen 8.1-8.6), IX. 
Gerichtsvollzieherverfahren (Fragen 9.1-9.8), X. Mobiliarvollstreckung/Amtsgericht 
(Fragen 10.1-10.3) sowie XI. Zwangsversteigerung (Fragen 11.1-11.3). 
 
Fragebogen.  Die Fragen waren als geschlossene Fragen formuliert, die mit Hilfe von 
vier- oder sechsstufigen Antwortskalen zu beantworten waren. Die Ausprägungen 
der Skalen waren für Intensitätseinschätzungen vorwiegend entsprechend den 
Schulnoten von sehr gut (1) bis sehr schlecht (6), für Einschätzungen der 
„Zustimmung“ von überhaupt nicht (1) bis sehr (4), für Häufigkeitseinschätzungen 
von nie/fast nie (1) bis immer/fast immer (4; siehe auch das Begleitschreiben in 
Anhang A). Der Fragebogen lag als Papierform vor. 
 
Befragungszeitraum. Die Fragebogen wurden ab dem 1. Dezember 2011 in den 
Gerichten ausgelegt sowie in die Anwaltsfächer eingeworfen. Die Vorsitzenden der 
fünf Anwaltsvereine im Landgerichtsbezirk waren zuvor gebeten worden, den Frage-
bogen an ihre Mitglieder zu verteilen und für eine Beteiligung zu werben. Außerdem 
konnte der Fragebogen von der Homepage der Gerichte heruntergeladen werden. 
Für den Rücklauf der ausgefüllten Fragebogen an die Pädagogische Hochschule 
Schwäbisch Gmünd war der Zeitraum bis 31. Januar 2012 vorgesehen. 
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Teilnehmer und Rücklaufquote.  An der Befragung nahmen insgesamt N = 142 
Anwälte1 (davon 27 % Frauen) teil. Die Rücklaufquote lag damit bei 32 %2, was für 
schriftliche Befragungen einen sehr guten Wert darstellt. Die Mehrzahl der Befragten 
(64 %) arbeitete als Rechtsanwalt in einer Sozietät mit bis zu fünf Anwälten, 24 % 
arbeiteten als Einzelanwalt, 10 % der Befragten arbeiteten als Rechtsanwalt in einer 
Sozietät mit bis zu 30 Anwälten. Als Rechtsanwalt in einer Sozietät mit mehr als 30 
Anwälten als auch als Syndikusanwalt betätigte sich je nur ein Teilnehmer. Die 
Kanzleisitze lagen in den Amtsgerichtsbezirken Aalen, Heidenheim (je 20%), 
Schwäbisch Gmünd (18 %), Bad Mergentheim (13 %), Ellwangen (11 %), Crailsheim 
(7 %), Langenburg und Neresheim (je 1 %). 10 Prozent der Befragten gaben an, 
dass ihr Kanzleisitz außerhalb des Landgerichtbezirks liegt. 
 
Die Mehrheit der Befragten ist sowohl bei den Amts- als auch bei den Landgerichten 
tätig (75 %). Ausschließlich bei den Amtsgerichten (AG) sind 19 % der Befragten 
tätig, ausschließlich bei den Landgerichten 6 %. Knapp ein Viertel der Befragten gibt 
ferner an, bei den Oberlandesgerichten tätig zu sein. Die Hälfte der Befragten (56 %) 
führt bei den Gerichten im Jahr durchschnittlich über 50 Verfahren durch (bis 50 
Verfahren: 30 %, bis 20 Verfahren: 14 %). Die Schwerpunkte liegen im Bereich des 
Zivilrechts (87 %), gefolgt von Familienrecht (45 %), Strafrecht (26 %) sowie anderer 
Rechtsgebiete (20 %; vgl. Fragen 1.1-1.6 sowie die Abbildungen in Anhang B).  
 
Gesamtauswertung und Einzelanalysen. Für jedes der neun aufgeführten Gerichte 
– AG Aalen, AG Bad Mergentheim, AG Crailsheim, AG Ellwangen, AG Heidenheim, 
AG Langenburg, AG Neresheim, AG Schwäbisch Gmünd, LG Ellwangen – wurden 
Fragebögen von den Anwälten beantwortet. Dabei liegen je 20 Fragebögen und 
mehr für die Amtsgerichte Aalen, Bad Mergentheim, Heidenheim, Schwäbisch 
Gmünd sowie das Landgericht Ellwangen vor. Für die Auswertungen werden 
zunächst die Daten eines Fragenbereichs für die neun Gerichte gemeinsam 
analysiert. Im zweiten Schritt wird mittels Varianzanalysen geprüft, ob sich für die 
jeweilige Frage Unterschiede zwischen den einzelnen Gerichten zeigen. Aufgrund 
der geringen Fallzahlen für die Amtsgerichte Langenburg und Neresheim wurden für 
die Varianzanalysen die Daten dieser beiden Amtsgerichte nicht berücksichtigt. 
Berichtet werden Unterschiede ab einem statistischen Signifikanzniveau von p ≤ .01.  

                                                 
1 Da nicht alle Anwälte die Fragen aller elf Themenbereiche des Fragebogens beantworteten, resul-
tierten Schwankungen in der Stichprobengröße. Bei der Ergebnisdokumentation ist die Stichproben-
größe (N) jeweils angegeben. 
2 Für die Berechnung der Rücklaufquote erfolgte die Bestimmung der Grundgesamtheit wie nach-
folgend aufgeführt: Stand 6.3.12 waren im Landgerichtsbezirk Ellwangen 449 Rechtsanwälte zuge-
lassen. Da die Rechtsanwaltskammern keine Zahlen mehr liefern können, wurde die genannte Zahl 
durch das LG Ellwangen auf folgende Weise ermittelt: 1. Für jede Gemeinde, die im LG-Bezirk liegt, 
wurde im bundesweiten amtlichen Anwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer die Zahl der 
dort zugelassenen Anwälte abgefragt (www.rechtsanwaltsregister.org/Suche). 2. Rechtsanwälte, die 
ihren Hauptsitz außerhalb des LG-Bezirks, hier aber eine Zweigstelle haben, wurden mitgezählt. 3. 
Rechtsanwälte, die ihren Hauptsitz und eine/mehrere Zweigstelle/n im LG-Bezirk haben, wurden nur 
einmal gezählt. 
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2. Ergebnisse der Anwaltsbefragung 

2.1 Infrastruktur 
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in 
Anhang B (2. Infrastruktur). Die Erreichbarkeit  des Gerichts (Frage 2.2) beurteilen 
56 % der Befragten als sehr gut bis gut, die Orientierung im Gebäude  anhand der 
Beschilderung (Frage 2.3) schätzten 77 % der Befragten als sehr gut bis gut ein.  
 
Das Erscheinungsbild des Gerichts  (Frage 2.4) wird auf einer sechsstufigen 
„Notenskala“ (1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht) mit Noten zwischen 2,6 (d.h. gut bis 
befriedigend) für den Gesamteindruck  (Einschätzung mit sehr gut oder gut von 
insgesamt 49 % der Befragten), für die Eingangsbereiche  (48 %) und für die 
Sitzungssäle  (49 %) bis 4,6 (d.h. ausreichend bis schlecht) für die Spielecken  (8 %) 
beurteilt. Im befriedigenden Bereich liegen die Einschätzungen für die Warte -
bereiche (Einschätzung mit sehr gut oder gut von insgesamt 31 % der Befragten), 
Zeugenzimmer  (30 %) und Anwalts- bzw. Beratungszimmer  (27 %). Es zeigen 
sich Unterschiede zwischen den beteiligten Gerichten mit im Vergleich weniger 
positiven Bewertungen für die Amtsgerichte Crailsheim und Schwäbisch Gmünd.  
 
Gefragt nach der Wichtigkeit der verschiedenen Bereiche  wird diese auf einer 
sechsstufigen Skala mit Werten zwischen 1,7 für die Sitzungssäle (Einschätzung mit 
sehr wichtig oder wichtig von insgesamt 82 % der Befragten) bis 2,7 für Zeugen-
zimmer (48 %) und Spielecken (50 %) vergleichsweise hoch eingeschätzt (Frage 
2.5). 
 
Der behinderungsgerechte Zugang  zum Gebäude und zu den Sitzungssälen wird 
mit der „Note“ 3,6 als befriedigend bis ausreichend bewertet (Frage 2.6): 28 % der 
Befragten beurteilten ihn als sehr gut bis gut, 35 % als schlecht bis sehr schlecht. Im 
Vergleich der beteiligten Gerichte untereinander schneiden die drei Amtsgerichte 
Aalen, Ellwangen und Heidenheim mit Durchschnittsnoten zwischen 2,2 und 2,7 
etwas besser ab. 
 
Ebenfalls heterogen fallen die Antworten zur Nutzung der Bibliothek  aus (Frage 
2.8): 34 % der Befragten ist dies wichtig, 35 % nicht wichtig. Die höchste Wichtig-
keitseinschätzung resultierte hier für das Amtsgericht Heidenheim. 
 
Positiv wird das Auftreten der Mitarbeiter am Empfang  beurteilt (Frage 2.7): So 
bewerteten 70 % der Befragten das Auftreten mit sehr gut oder gut, mit schlecht nur 
3 %. 
 
Beim Internetauftritt der Gerichte des Landgerichtsbezirks sind an vorderer Stelle 
Informationen zu Kommunikationsdaten wie Telefonnummern und E-Mail-Anschriften 
von Geschäftstellen und Richtern wichtig (77 % Zustimmung) gefolgt von Telefon-
verzeichnissen (72 %) und Geschäftsverteilungsplänen (Richter, Rechtspfleger, 
Gerichtsvollzieher mit Straßenplan, 65 %). Mit Abstand werden die Wichtigkeit von 
Sprechzeiten und Telefonnummern der Gerichtsvollzieher (37 %), Bereitschafts-
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dienstdaten (23 %) und Tagesordnungen (21 %) genannt, gefolgt von Service (12 
%), Wegweisern (9 %) und Presse bzw. Verhandlungsterminen (9 %; Frage 2.1).  
 

2.2 Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Ve rhandlung in den Ver-
fahren des Zivilrechts 
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in 
Anhang B (3. Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung in den 
Verfahren des Zivilrechts). Insgesamt werden Vorbereitung und Durchführung der 
mündlichen Verhandlung in den Verfahren des Zivilrechts mehrheitlich sehr positiv 
beurteilt.  
 
Gute Ansprechbarkeit.  Je etwa 90 % der Befragten stimmten zu3, dass sie zeitnah 
nach Klageeinreichung die erste prozessleitende Verfügung erhalten (Frage 3.1), die 
Post unverzüglich übermittelt wird (Frage 3.2), die Geschäftstellen für sie telefonisch 
zwischen 9 und 16 Uhr erreichbar sind (Frage 3.3) und dies für sie sehr wichtig ist 
(Frage 3.4). Telefonische Anfragen werden von der Geschäftstelle kompetent und 
freundlich erledigt (über 95 % Zustimmung, Fragen 3.5, 3.6). Die telefonische 
Erreichbarkeit von Richtern ist für mehr als 80 % der Befragten wichtig (Frage 3.7). 
Ebenfalls für je mehr als 80 % der Befragten sind die den Termin vorbereitenden 
gerichtlichen Schreiben hilfreich (Frage 3.10). 
 
Zeitnaher Termin. Pünktlicher Aufruf. 86 % der Befragten stimmten ferner zu, dass 
der Termin zur mündlichen Verhandlung in angemessener Zeit stattfindet (Frage 
3.8). Mehr als 95 % der Befragten gaben an, dass ihre Anliegen bei der Terminierung 
bzw. bei Verlegungsanträgen angemessen berücksichtigt werden und dass sie inner-
halb angemessener Zeit von Terminsverlegungen bzw. -aufhebungen benachrichtigt 
werden (Frage 3.9, 3.11). 90 % der Befragten stimmten zu, dass die Sitzung pünkt-
lich aufgerufen wird (Frage 3.12). Nur 3 % müssen durchschnittlich länger als 30 min 
warten (weniger als 15 min Wartezeit: 79 %; 15-30 min Wartezeit: 18 %; Frage 3.13). 
Mehr als 90 % der Befragten gaben an, dass die Verhandlungsprotokolle innerhalb 
von 10 Tagen nach dem Termin übersandt werden (Frage 3.21). 
 
Gute Verhandlungsatmosphäre. Hohe Transparenz. Der Frage, ob Zeugen ge-
staffelt geladen werden, stimmte mit 52 % die Hälfte der Befragten zu (Frage 3.14). 
Der Umgang der Richter mit den Prozessbeteiligten wird von 76 % als sehr gut bis 
gut beurteilt (Frage 3.15). 80 % stimmten zu, dass das Gericht seine vorläufige 
Rechtsauffassung und Beweiswürdigung im Termin in angemessener Form offenbart 
(Frage 3.16). Die Ausdrucksweise der verhandelnden Richter ist für die über-
wiegende Mehrheit der Anwälte (98 %) inhaltlich verständlich. 72 % der Befragten 
stimmten zu, dass dies für die Partei ebenfalls der Fall sei (Frage 3.17). 
 
Schlichtungskompetenz der Richter bestätigt. Nach 39 % der Befragten sollen 
mediative (schlichtende) Elemente in der mündlichen Verhandlung nicht verstärkt 
werden, 42 % sprachen sich für ein wenig verstärkt aus (Frage 3.18). 81 % der 
Befragten stimmten zu, dass die Prozessbeteiligten ausreichend Gehör finden (Frage 
3.19). Nur 13 % gaben an, sich zum Vergleichsabschluss gedrängt zu fühlen (Frage 

                                                 
3 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „oft“ und „immer/fast immer“ 
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3.20). Zweidrittel der Befragten stimmten zu, dass die Zivilprozesse – im Lichte des § 
139 ZPO – in ausreichender Weise durch vorbereitende richterliche Hinweise und 
Anregungen gefördert werden (Frage 3.22). 
 

2.3 Zum zivilrechtlichen Verfahren ohne bzw. nach m ündlicher Verhandlung 
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (4. Zum zivilrechtlichen Verfahren ohne bzw. nach mündlicher Verhandlung).  
 
Zeitnahe und verständliche Entscheidungen. Über 80 % der Befragten stimmten 
zu4, dass Entscheidungen der Richter zeitnah ergehen (Frage 4.1). Dienstliche Ver-
schiebungen von Verkündungsterminen sind eher selten (Frage 4.2): gut die Hälfte 
der Befragten beantwortete die Frage mit manchmal, ein Drittel mit nie. 85 % der 
Befragten stimmten zu, dass die Formulierung der Entscheidungen aus Sicht ihrer 
Partei verständlich sei (Frage 4.3). Die Verfahrensdauer wird von knapp 10 % als 
eher lang, und von je über 40 % als im mittleren Bereich bzw. als kurz eingeschätzt 
(Frage 4.4). Die Aktenführung und Stammdatenpflege wird von knapp Dreiviertel der 
Befragten als gut bis sehr gut eingeschätzt (Frage 4.5). Mehr als 50 % der Befragten 
gaben an, dass Anträge auf vollstreckbare Ausfertigung in der Klageschrift von den 
Geschäftstellen immer berücksichtigt werden, ein weiteres Viertel stimmte hier mit oft 
zu (insgesamt 77 % Zustimmung; Frage 4.6). Rubrumsberichtigungen oder Adress-
änderungen werden auf Antrag mehrheitlich immer durchgeführt (insgesamt 95 % 
Zustimmung; Frage 4.7). Die Antworten auf die Frage, ob die Handhabung des § 522 
Abs. 2 ZPO durch das Berufungsgericht geschätzt werde (Frage 4.8), fielen hetero-
gener aus: gut die Hälfte der Befragten stimmte hier eher zu, ein Viertel verneinte 
dies deutlich.  
 
Beim Vergleich der einzelnen beteiligten Gerichte zeigten sich Unterschiede bei zwei 
der insgesamt acht Fragen. Demnach ergehen beim Amtsgericht Ellwangen die 
Entscheidungen der Richter weniger zeitnah (Frage 4.1). Die Verfahrensdauer wird 
als länger beurteilt (Frage 4.4).  
 

2.4 Familienverfahren  
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (5. Familienverfahren). Insgesamt werden die Fragen zu Familienverfahren 
mehrheitlich sehr positiv beurteilt.  
 
Gute Ansprechbarkeit. Gute Organisation. Je gut 90 % der Befragten stimmten 
zu5, dass das Familienstammbuch zeitnah zurückgesandt wird (Frage 5.1), die 
Fragebögen zum Versorgungsausgleich (sofern diese nicht selbst bevorratet werden) 
zeitnah übersandt werden (Frage 5.2), die Post unverzüglich übermittelt wird (Frage 
5.12), die Geschäftstellen für sie telefonisch zwischen 9 und 16 Uhr erreichbar sind 
(Frage 5.13) und dies für sie sehr wichtig ist (Frage 5.14). Telefonische Anfragen 

                                                 
4 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „oft“ und „immer/fast immer“ 
5 Zusammenfassung der Antwortmöglichkeiten „oft“ und „immer/fast immer“ 
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werden von der Geschäftstelle kompetent und freundlich erledigt (über 95 % Zustim-
mung, Fragen 5.15, 5.16).  
 
Angemessene Verfahrensdauer. Pünktlicher Aufruf. Über 90 % der Befragten 
stimmten zu, dass Termine pünktlich aufgerufen werden (Frage 5.17). Niemand gab 
an, durchschnittlich länger als 30 min warten zu müssen (weniger als 15 min 
Wartezeit: 82 %; 15-30 min Wartezeit: 18 %; Frage 5.18). 91 % der Befragten gaben 
an, dass die Entscheidungen der Richter zeitnah ergehen (Frage 5.23). Die Ver-
fahrensdauer wird von knapp 8 % als eher lang, von 45 % als im mittleren Bereich 
und von gut 47 % als kurz eingeschätzt (Frage 5.24).  
 
Gutes Verhandlungsklima. Transparenz. Die Ausdrucksweise der verhandelnden 
Richter ist für die Anwälte (100 % Zustimmung) inhaltlich verständlich. 78 % der Be-
fragten stimmten zu, dass dies für die Partei ebenfalls der Fall sei (Frage 5.19).  
 
Schlichtungskompetenz der Richter anerkannt. Nach 21 % der Befragten sollten 
mediative (schlichtende) Elemente in der mündlichen Verhandlung nicht verstärkt 
werden, 41 % sprachen sich für ein wenig verstärkt und 37 % für ziemlich bzw. sehr 
verstärkt aus (Frage 5.20). 94 % der Befragten stimmten zu, dass die Prozess-
beteiligten ausreichend Gehör finden (Frage 5.21). 6 % der Befragten gaben an, sich 
oft bzw. immer zum Vergleichsabschluss gedrängt zu fühlen, 56 % verneinten dies 
(Frage 5.22).  
 
Modell „Elternkonsens/Heidenheimer Praxis“ etablier t. Die Vorgehensweise in 
Sorge- und Umgangsverfahren nach dem Modell „Elternkonsens/Heidenheimer 
Praxis“ ist der Mehrzahl der Befragten bekannt. Eine Ausnahme stellt hier das AG 
Bad Mergentheim mit einer Zustimmung von nur knapp 30 % dar. 94 % stimmten zu 
(mit Ausnahme des AG Bad Mergentheim), dass den Vorgaben gemäß ein gericht-
licher Verhandlungstermin zeitnah anberaumt werde (Fragen 5.6, 5.7).  
 
Besonderheiten. Verbesserungsvorschläge. 77 % der Befragten gaben an, über 
Anfragen der Rentenversicherungsträger betreffend den Verfahrensgegner informiert 
zu werden (Frage 5.3). Knapp 60 % der Befragten stimmten zu, eine zeitnahe 
Bestätigung über die Zustellung des Scheidungsantrags beim Gegner zu erhalten, 23 
% verneinten dies (Frage 5.10). Für das Amtsgericht Aalen fiel die Zustimmung 
tendenziell etwas niedriger aus. Für die überwiegende Mehrheit ist es sinnvoll bzw. 
erforderlich, den beabsichtigten Tenorierungsvorschlag für den Versorgungs-
ausgleich vor dem Verhandlungstermin zu erhalten (insgesamt 96 % Zustimmung; 
Frage 5.4), eine etwaige gerichtliche Unterhaltsberechnung vor der Verhandlung zu 
erhalten (insgesamt 84 % Zustimmung; Frage 5.5), eine Vorabinformation über den 
Inhalt des Gesprächs bzw. der Gespräche des Jugendamts vor der Verhandlung zu 
erhalten (insgesamt 88 % Zustimmung; Frage 5.8), im Falle der Bestellung eines 
Verfahrensbeistands die Übermittlung dessen Berichts vor der Verhandlung 
(insgesamt 94 % Zustimmung; Frage 5.9). Gefragt, ob eine gesonderte Eingangs-
bestätigung mit Nennung des Aktenzeichens erforderlich sei, resultieren heterogen-
ere Antworten (Frage 5.11): knapp 70 % der Befragten stimmten zu.  
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2.5 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (6. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren).  
 
Gute Ansprechbarkeit. Pünktlichkeit. Kooperatives V erfahrensmanagement. 
Durchgängig über 85 % der Befragten stimmten zu6, dass Akteneinsichtsgesuche 
zügig bearbeitet werden (Frage 6.1), Verlegungsgesuchen großzügig entsprochen 
wird (Frage 6.8), rechtskräftige Urteile zeitnah abgesetzt werden (Frage 6.11), die 
Geschäftstellen für sie telefonisch zwischen 9 und 16 Uhr erreichbar sind (Frage 
6.13). Über 90 % der Befragten stimmten zu, dass die Termine pünktlich aufgerufen 
werden (Frage 6.4). Nur 3 % müssen durchschnittlich länger als 30 min warten 
(weniger als 15 min Wartezeit: 80 %; 15-30 min Wartezeit: 17 %; Frage 6.5). Die 
Hälfte der Befragten stimmte zu, dass Vergütungsfestsetzungen gegen die Staats-
kasse zeitnah bearbeitet und beschieden werden, 16 % verneinten dies (Frage 6.12). 
 
Unvoreingenommenheit. Verständlichkeit. Effizienz. 80 % der Befragten gaben 
an, dass es zumindest in größeren Strafverfahren mit mehreren Beteiligten Termin-
absprachen mit den Verteidigern und ggf. Nebenklägern gibt (Frage 6.2). Der Frage, 
ob Zeugen gestaffelt geladen werden, stimmten 89 % der Befragten zu (Frage 6.3). 
Das Verhalten der Richter im Prozess zeugt für die Mehrzahl der Befragten (84 %) 
von Unvoreingenommenheit (Frage 6.7). Die Ausdrucksweise der erkennenden Rich-
ter ist Angeklagten oder Zeugen gegenüber inhaltlich verständlich (insgesamt 95 % 
Zustimmung; Frage 6.6). Hinweise des Richters auf die Erfolgsaussichten des 
Rechtsmittels/Rechtsbehelfs sind wichtig für 77 % der Befragten vor dem Termin und 
für 89 % der Befragten im Termin (Fragen 6.9, 6.10). Für Hinweise im Termin auf die 
Erfolgsaussichten des Rechtsmittels/Rechtsbehelfs zeigten sich Unterschiede 
zwischen den beteiligten Gerichten, wobei dies für das Amtsgericht Bad 
Mergentheim als ein bisschen weniger wichtig eingeschätzt wurde.  
 

2.6 Prozesskostenhilfeverfahren  
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (7. Prozesskostenhilfeverfahren).  
 
Klare Absage an mündliche Erörterung. Zweidrittel der Befragten stimmten zu, 
dass über Anträge zur Prozesskostenhilfe (PKH) in angemessener Zeit entschieden 
wird (Frage 7.1). Einen Termin zur mündlichen Erörterung im Bewilligungsverfahren 
(§ 118 Abs. 1 Satz 3 ZPO) zum Versuch einer gütlichen Einigung halten Zweidrittel 
für überhaupt nicht sinnvoll, 17 % für ein wenig sinnvoll (Frage 7.3). Vergütungs-
anträge der beigeordneten Anwälte gegen die Staatskasse werden manchmal bis oft 
(insgesamt 71 %) in angemessener Zeit beschieden (Frage 7.4). Heterogene 
Ergebnisse resultierten für die Frage, ob die Richter durch ein Zuwarten mit der 
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Entscheidung über eine PKH eine gütliche Einigung befördern wollen (Frage 7.2): je 
ein Drittel antworteten nie bzw. manchmal, ein Viertel oft.  
 

2.7 Rechtsantragstelle und Beratungshilfe  
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (8. Rechtsantragstelle und Beratungshilfe).  
 
Interessengegensätze deutlich abgebildet. Die Arbeit der Rechtsantragstelle und 
Beratungshilfe aus der Sicht der Mandanten bewerteten die Befragten im Durch-
schnitt mit der Note ausreichend sowohl bei der Antragstellung und Formulierung der 
Begründung als auch bei der Anforderung der erforderlichen Einkommens- und 
Vermögensunterlagen (Frage 8.1). Öffnungszeiten und Wartezeiten werden von gut 
70 % als wenig bis ziemlich angemessen beurteilt, je 12 % bzw. 25 % beurteilten die 
Zeiten als sehr angemessen (Fragen 8.2, 8.3). Heterogen fallen die Antworten auf 
die Frage aus, ob die Gewährungspraxis in ausreichender Weise dem Erfordernis 
effektiven Rechtsschutzes für wenig begüterte Rechtssuchende entspricht (Frage 
8.4). 47 % antworteten hier überhaupt nicht bis wenig, weitere 44 % stimmten mit 
ziemlich zu. Die Entscheidung über den Antrag erfolgt mit 71 % mehrheitlich zügig 
(Frage 8.5). Gut die Hälfte der Befragten stimmte der Frage zu, dass ablehnende 
Entscheidungen überwiegend sachgerecht begründet sind, 17 % verneinten dies 
(Frage 8.6).  
 

2.8 Gerichtsvollzieherverfahren 
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (9. Gerichtsvollzieherverfahren).  
 
Knapp die Hälfte der Befragten stimmte zu7, dass die Gerichtsvollzieher aus -
reichend erreichbar  sind, für weitere 40 % ist dies manchmal der Fall (Frage 9.1). 
Die beste Erreichbarkeit zeigte sich für das Amtsgericht Ellwangen, gefolgt vom 
Amtsgericht Schwäbisch Gmünd. Vergleichbar sind die Bearbeitungszeiten der 
Vollstreckungsaufträge  für gut 40 % zufriedenstellend, für weitere 40 % ist dies 
manchmal der Fall (Frage 9.2). Ein Drittel der Befragten stimmte zu, dass sie von 
den Gerichtsvollziehern ausreichend Informationen  über das Verfahren und den 
Stand erhalten. Weitere 40 % antworteten hier mit manchmal und ein Fünftel 
verneinte dies (Frage 9.3). Vergleichbar stimmte ein Drittel der Befragten zu, dass 
bei der Entgegennahme der eidesstattlichen Versicherung dur ch den Gerichts -
vollzieher  ausreichend sorgfältig nachgefragt wird, um dem Gläubiger verwertbare 
Informationen zu verschaffen. Weitere 46 % antworteten hier mit manchmal und 
knapp ein Fünftel verneinte dies (Frage 9.5). Die Begründung der Entscheidungen  
ist für gut die Hälfte der Befragten ausreichend und verständlich (Frage 9.4).  
 
Die vom Gerichtsvollzieher vereinnahmten Gelder  werden unverzüglich ausgekehrt 
(insgesamt 94 % Zustimmung; Frage 9.6). Auch ist das Auftreten der Gerichts -
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vollzieher  angemessen (insgesamt 89 % Zustimmung; Frage 9.7). Hinweise auf 
Öffnungs- und Sprechzeiten der Gerichtsvollzieher innerhalb des Gerichtsgebäudes 
oder auf der Homepage des Gerichts werden als sehr erforderlich gesehen (ins-
gesamt 90 % Zustimmung; Frage 9.8). 
 

2.9 Mobiliarvollstreckung/Amtsgericht 
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (10. Mobiliarvollstreckung/Amtsgericht).  
 
Je über 85 % der Befragten stimmten zu8, dass die Geschäftstellen für M-Sachen 
ausreichend erreichbar sind (Frage 10.1), Pfändungs- und Überweisungsanträge 
zeitnah beschieden werden (Frage 10.2) und die Standard-Beanstandungen 
ausreichend verständlich formuliert sind (Frage 10.3). 
 

2.10 Zwangsversteigerung 
 
Die Dokumentation der Ergebnisse anhand von Abbildungen und deskriptiven Statis-
tiken (Mittelwert M, Standardabweichung SD, Stichprobengröße N) findet sich in An-
hang B (11. Zwangsversteigerung).  
 
Dreiviertel der Befragten stimmt zu, dass auf Anfrage vor Antragstellung der 
Teilungsversteigerung ausreichend Information über den Verfahrensablauf erfolgt 
(Frage 11.1). Knapp 90 % der Befragten halten es für erforderlich, vor Terminierung 
auf evtl. Aussichtslosigkeit bei der Durchführung des Verfahrens hinzuweisen (Frage 
11.2). Zweidrittel der Befragten stimmen zu, dass das Verfahren zum Zwecke der 
Aufhebung der Gemeinschaft innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen ist, ein 
weiteres Viertel sieht dies manchmal als gegeben (Frage 11.3). 
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3. Zusammenfassung und Gesamtbewertung 
 
Gute Noten der Anwaltschaft für das Landgericht Ell wangen und die Amts -
gerichte Aalen, Bad Mergentheim, Crailsheim, Ellwan gen, Heidenheim, Langen -
burg, Neresheim und Schwäbisch Gmünd.  Die Ergebnisse der Rechtsanwalts-
befragung für das Landgericht und für die Amtsgerichte Aalen, Bad Mergentheim, 
Crailsheim, Ellwangen, Heidenheim, Langenburg, Neresheim und Schwäbisch 
Gmünd fallen insgesamt sehr positiv aus. Dabei zeigen die Einschätzungen von 
insgesamt 142 Anwältinnen und Anwälten für die einzelnen Gerichte große 
Ähnlichkeiten. Unterschiede resultierten bei nur wenigen Aspekten (vgl. hierzu auch 
die Statistiken in Anhang B). Die Gesamtbewertung geht von den überein-
stimmenden Ergebnissen aus und weist auf einzelne Unterschiede zwischen den 
Gerichten hin. Die Befragungsergebnisse können dazu dienen, Stärken und 
Entwicklungspotentiale aufzuzeigen und diese sowohl mit den Vertretern der Anwalt-
schaft in der Rechtsanwaltskammer und in den örtlichen Anwaltsvereinen als auch 
mit der Richterschaft zu diskutieren. 
 
In den Zivilsachen wie in den Familienverfahren schätzen die Anwälte die gute 
Verhandlungsatmosphäre, die Schlichtungskompetenz der Richter, ihre – auch für 
die Parteien – verständliche Ausdrucksweise, ihre Pünktlichkeit und ihre Bereitschaft, 
bei der Terminierung der Verhandlungen und während der Termine die Belange der 
Anwaltschaft und der anderen Beteiligten zu berücksichtigen. Anerkannt wird, dass 
die Entscheidungen zeitnah getroffen werden. Sehr positive Bewertungen erhalten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Geschäftsstellen für ihre Erreichbarkeit 
und ihre freundlich-kompetenten Auskünfte. Bei den Familiengerichten hat sich in 
den Sorgerechts- und Umgangsverfahren die Vorgehensweise nach dem Modell 
„Elternkonsens/Heidenheimer Praxis“ nahezu im gesamten Bezirk etabliert. 
 
In den Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wird den Richtern ausgeprägte 
Unvoreingenommenheit bescheinigt. Eine zügige Verfahrensweise in Verbindung mit 
einem kooperativen Verfahrensmanagement findet auch hier positive Resonanz. 
 
Im Prozesskostenhilfeverfahren erteilen die Anwälte einer mündlichen Erörterung 
mit dem Ziel, eine gütliche Einigung zu erreichen, eine klare Absage.  
 
Die Diskrepanz zwischen dem Wunsch der Anwaltschaft nach einer großzügig-
unbürokratischen Bewilligung von Beratungshilfe und der auf Missbrauchskontrolle 
und auf sparsame Verwendung von Steuergeldern ausgerichteten Praxis der Amts-
gerichte drückt sich in den verhaltenen Bewertungen aus. 
 
Im Bereich der Zwangsvollstreckung/Zwangsversteigerung fällt die Bewertung für 
die Vollstreckungsrechtspfleger bei den Amtsgerichten uneingeschränkt positiv aus, 
während die Gerichtsvollzieher in Teilbereichen mit durchschnittlichen Noten bedacht 
werden. 
 
Was die Infrastruktur anbetrifft, ist die Anwaltschaft im Großen und Ganzen zu-
frieden. Kritisch wird der Punkt Barrierefreiheit bei einigen Gerichten bewertet. 
Verbesserungspotential wird bei den Internetauftritten der Gerichte aufgezeigt. Eine 
überaus positive Rückmeldung gibt es für die Wachtmeister und die anderen 
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Mitarbeiter der Gerichte in den Eingangsbereichen für ihre Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft. 
 



Anhang A 

Fragebogen (inkl. Begleitschreiben und Anleitung) 

 



1. Angaben zum Teilnehmer der Befragung 
 
 
 1.1. Ich bin  

  � Rechtsanwältin  

  � Rechtsanwalt 

 

 1.2. Ich arbeite 

� als Einzelanwalt 
 

als Rechtsanwalt in einer Sozietät mit 
 
� bis zu 5 Anwälten 
� bis zu 30 Anwälten 
� mehr als 30 Anwälten 
� als Syndikusanwalt 

 
1.3. Mein Kanzleisitz liegt im Amtsgerichtsbezirk  

 
  � Aalen  
  � Bad Mergentheim  
  � Crailsheim 
  � Ellwangen  
  � Heidenheim 
  � Langenburg 
  � Neresheim 
  � Schwäbisch Gmünd 
  � außerhalb des LG-Bezirks 

 
 
1.4. Ich bin hauptsächlich tätig bei den (mehrere Antworten möglich) 

 
  � Amtsgerichten 

  � Landgerichten 
  � Amts- und Landgerichten 

  � Oberlandesgerichten 
 
 

 1.5. Ich führe dort im Jahr durchschnittlich  

  
  � bis 20 
  � bis 50 
  � über 50 Verfahren 
 
 

 1.6. Ich bin schwerpunktmäßig tätig im Bereich (mehrere Antworten möglich) 
 
  � des Zivilrechts 

        � des Strafrechts 
  � des Familienrechts 
  � anderer Rechtsgebiete 



1.7.  Für welches der Gerichte beantworten Sie die Fragen? (bei Beantwortung 
für mehrere Gerichte, bitte für jedes Gericht einen  gesonderten Bogen 
ausfüllen) 

 
 

  � Amtsgericht Aalen 
  � Amtsgericht Bad Mergentheim  
  � Amtsgericht Crailsheim 
                � Amtsgericht Ellwangen 
  � Amtsgericht Heidenheim 
                � Amtsgericht Langenburg 
  � Amtsgericht Neresheim 
  � Amtsgericht Schwäbisch Gmünd 
  � Landgericht Ellwangen 
   

 
 

 



2. Infrastruktur 
 
 
 

2.1. Welche Informationen sind Ihnen bei dem Internetauftritt der Gerichte des
   Landgerichtsbezirks wichtig? (mehrere Antworten möglich) 

 
 
   

       �  Geschäftsverteilungspläne Richter/Rpfl./Gerichtsvollzieher mit Stra-
ßenplan     

  � Wegweiser 

  � Presse/Verhandlungstermine 
  � Service 
  � Bereitschaftsdienstdaten 
  � Tagesordnungen 
  � Telefonverzeichnisse 
  � Kommunikationsdaten (Telefonnummern, E-Mail-Anschriften 
   etc.) von Geschäftsstellen und Richtern 
  � Sprechzeiten/Telefonnummern Gerichtsvollzieher 
  � Ich bin interessiert an folgenden weiteren Informationen: 
 

  --------------------------------------------------------------------- 
           
 
   
           

  2.2. Wie ist das Gericht, für das Sie hier die Fragen beantworten,  

   aufgrund der bestehenden Hinweisschilder zu erreichen?  

   (beim AG Heidenheim für den gewöhnlichen Standort zu beantworten)  

 

         1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 

 

   
 

2.3. Wie können Sie sich innerhalb des jeweiligen  
    Gerichtsgebäudes anhand der Beschilderung  
    insgesamt zurechtfinden?  
 
 
          1          2         3         4         5         6 

       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 

 
 

  
  
 
 
  



 2.4. Wie bewerten Sie das Erscheinungsbild des Gerichts? 
   
 
        1          2         3         4         5         6 

 2.4.1. Gesamteindruck   �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 

 
 

   
 
2.4.2. Eingangsbereiche    1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 

 
 
2.4.3. Wartebereiche    1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 

 
 

 2.4.4. Sitzungssäle    1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 

       gut                                                 schlecht 
 
 

   
  2.4.5. Zeugenzimmer      1          2         3         4         5         6 

       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 
 
 
 
 

  2.4.6. Anwalts-/Beratungszimmer  1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 

 

 

  2.4.7. Spielecken       1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut                                                 schlecht 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



2.5. Wie bewerten Sie die Wichtigkeit der verschiedenen Bereiche? 
 

 
 
2.5.1. Gesamteindruck     1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                             gar nicht    keine Antwort 
       wichtig                                            wichtig 

 
 
 
2.5.2. Eingangsbereiche    1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                              gar nicht   keine Antwort 
       wichtig                                            wichtig 

 
 

 
 
2.5.3. Wartebereiche    1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                              gar nicht   keine Antwort 
       wichtig                                            wichtig 
 

 
 

 
 

 2.5.4. Sitzungssäle     1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                              gar nicht   keine Antwort 
       wichtig                                            wichtig 
 

 
 

 
 

   
  2.5.5. Zeugenzimmer      1          2         3         4         5         6 

       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                              gar nicht   keine Antwort 
       wichtig                                            wichtig 
 

 
 
 
 
 
 

  2.5.6. Anwalts-/Beratungszimmer  1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
        
       sehr                                              gar nicht   keine Antwort 
       wichtig                                            wichtig 

 
 

  2.5.7. Spielecken       1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
        
       sehr                                              gar nicht   keine Antwort 
       wichtig                                            wichtig 

 
 
 



2.6.  Wie bewerten Sie den behinderungsgerechten Zugang zum  
  Gebäude und den Sitzungssälen? 
 
 
        1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut         schlecht 
 
 

  2.7.  Wie bewerten Sie das Auftreten der Mitarbeiter an dem Empfang? 
 

 
         1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                               sehr        keine Antwort 
       gut         schlecht 
 
 

 2.8.  Wie wichtig ist Ihnen die Nutzung   
   unserer Bibliothek?  

 
    
        1          2         3         4         5         6 
       �      �     �     �    �     �       � 
       sehr                                                gar        keine Antwort 
       wichtig          nicht 
 

 



3. Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Ver handlung in 
den Verfahren des Zivilrechts  

 
 

 3.1. Erhalten Sie zeitnah nach Klageeinreichung die erste  prozessleitende  
   Verfügung? 
 

     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 
 
 

 3.2. Wird Ihnen die Post unverzüglich übermittelt? 
  (das heißt regelmäßig innerhalb von 4 Tagen)  

  
   

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
        nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 
 
 

  3.3.   Die Geschäftsstellen sind für Sie telefonisch zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr 
erreichbar.   

 
 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 
 
 

 3.4.   Wie wichtig ist Ihnen die Bedeutung der telefonischen Erreichbarkeit von Ge-
schäftsstellen? 

 
     1          2         3         4         5         6 

   �      �     �     �    �     �           � 
        
   sehr                                              gar nicht             keine Antwort 
   wichtig                                            wichtig 

 
  
 

  3.5. Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle   
  kompetent erledigt?    
       

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 

  
 
  3.6. Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle  
   freundlich beantwortet? 

  
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 



  
  3.7. Wie wichtig ist Ihnen die telefonische Erreichbarkeit von Richtern? 
        

 
     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
 

  3.8. Findet der Termin zur mündlichen Verhandlung in angemessener Zeit statt?
    

 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

  3.9. Werden Ihre Anliegen bei der Terminierung bzw. bei Verlegungsanträgen  
  angemessen berücksichtigt?      

 
     
       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 
 
 

 3.10. Sind die den Termin vorbereitenden gerichtlichen Schreiben für Sie hilfreich?
  

  
     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
 

 3.11. Werden Sie innerhalb angemessener Zeit von Terminsverlegungen-/ 
  aufhebungen benachrichtigt?   
 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 

  
 
  3.12. Wird die Sitzung pünktlich aufgerufen?  

 
       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 
 

 
  3.13. Wie lange müssen Sie durchschnittlich warten? 
   
     1       2             3        4      

    �            �             �               �         � 
          <15 min       15-30 min        30-60 min          > 1 St.                   keine Antwort 
 



 
 3.14.  Werden Zeugen ggf. gestaffelt geladen? 

        
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer         keine Antwort 

 
 
 

 
 3.15. Wie bewerten Sie den Umgang der Richter mit den Prozessbeteiligten? 

 
    1          2         3         4         5          6 
   �      �     �     �    �     �           � 
   sehr                                                 sehr                    keine Antwort 
  gut                                                   schlecht  
 
 
 

 3.16.    Offenbart das Gericht seine vorläufige Rechtsauffassung und    

  Beweiswürdigung im Termin in angemessener Form?  
   
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

  3.17.  Ist die Ausdrucksweise der verhandelnden Richter inhaltlich verständlich? 
 
  a) für Sie       
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer         keine Antwort 

 
  
 
  b) für die Partei     
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

3.18.    Sollten mediative (schlichtende) Elemente in der mündlichen Verhandlung
 verstärkt werden?  

    
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht            ein wenig                 ziemlich                   sehr                   keine Antwort 

 
 

     
3.19. Finden die Prozessbeteiligten aus Ihrer Sicht ausreichend Gehör? 

   
       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 



       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

3.20. Fühlen Sie sich zum Vergleichsabschluss gedrängt?    
 

     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

3.21. Werden Ihnen die Verhandlungsprotokolle innerhalb von 10 Tagen 
   nach dem Termin übersandt? 

 
       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
   

  
3.22.  Werden die Zivilprozesse - im Lichte des § 139 ZPO - in ausreichender Weise  

   durch vorbereitende richterliche Hinweise und Anregungen gefördert? 
          
 

      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 



4. Zum zivilrechtlichen Verfahren ohne/nach mündlic her Verhand-
lung 
 
 

4.1. Ergehen Entscheidungen der Richter zeitnah? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 

   
4.2. Werden Verkündungstermine aus dienstlichen Gründen verschoben? 

 
       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 

  
4.3. Waren die Entscheidungen aus Sicht Ihrer Partei verständlich formuliert? 
      

 
     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

4.4. Wie beurteilen Sie die Verfahrensdauer insgesamt?  
 
  
     1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �           � 
   sehr                                                 sehr                    keine Antwort 
   kurz                                                 lang 
 
 
 
 

 4.5. Wie beurteilen Sie die Aktenführung/Stammdatenpflege? 
 
     1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �          � 
   sehr                                                 sehr                   keine Antwort 
   gut                                                schlecht 

 
 
  
 4.6.   Werden Anträge auf vollstreckbare Ausfertigung in der Klageschrift  
    von den Geschäftsstellen berücksichtigt? 
 
 

     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
 

 



 4.7.  Werden Rubrumsberichtigungen oder Adressänderungen  
   auf Antrag durchgeführt? 
 

         
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

        

 4.8.  Schätzen Sie die Handhabung des § 522 Abs. 2 ZPO durch das  
   Berufungsgericht? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                      keine Antwort 

 
     
 

 
 



5. Familienverfahren 
 

 
 5.1. Wird Ihnen das Familienstammbuch zeitnah zurückgesandt? 

           
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 

 
 5.2.   Erhalten Sie (wenn Sie diese nicht selbst bevorraten) zeitnah die Frage- 
    bögen zum Versorgungsausgleich übersandt?  

 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 

 
 5.3.   Werden Sie über Anfragen der Rentenversicherungsträger betreffend den  
   Verfahrensgegner informiert? 
 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
     

  5.4.  Halten Sie es für erforderlich, den beabsichtigten Tenorierungsvorschlag  
   für den Versorgungsausgleich schon vor dem Verhandlungstermin zu erhal-

ten?  
                  

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
   

 
 5.5.   Halten Sie es für erforderlich, eine etwaige gerichtliche Unterhaltsberechnung  
    vor der Verhandlung zu erhalten? 
 

                   
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

  
 
 
   

 5.6.  Ist Ihnen die Vorgehensweise in Sorge- und Umgangsverfahren nach dem 
Modell „Elternkonsens/Heidenheimer Praxis“ bekannt? 

  
                                                        

       �       �   � 
       Ja         nein          keine Antwort 
 
 

 



  5.7.   Wird - gemäß den Vorgaben des Modells „Elternkonsens/ 
     Heidenheimer Praxis“ zeitnah ein gerichtlicher Verhandlungstermin  
     anberaumt? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 

 

 5.8.   Halten Sie eine Vorabinformation über den Inhalt des Gesprächs/der Gesprä-
che des Jugendamts vor der Verhandlung für notwendig? 

 
     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 
      
 

  
 5.9.   Halten Sie im Falle der Bestellung eines Verfahrensbeistands die Übermittlung 

dessen Berichts vor der Verhandlung für sinnvoll? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
 
 

  5.10.  Erhalten Sie zeitnah Bestätigung, wann der Scheidungsantrag dem Gegner 
zugestellt wurde? 

 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

 5.11.  Halten Sie eine gesonderte Eingangsbestätigung mit Nennung des Aktenzei-
chens für erforderlich? 

 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
 
 

 5.12. Wird Ihnen die Post unverzüglich übermittelt? 
  (das heißt regelmäßig innerhalb von 4 Tagen)  

  
   

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
        nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 

 
 
 
 
 



 5.13.  Die Geschäftsstellen sind telefonisch zwischen 9:00 und 16:00 Uhr erreichbar. 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
 5.14. Wie wichtig ist Ihnen die Bedeutung der telefonischen Erreichbarkeit von Ge-

schäftsstellen? 
 

     1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �           � 
        
   sehr                                              gar nicht             keine Antwort 
   wichtig                                            wichtig 

 
 
 
  5.15. Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle  
   freundlich beantwortet? 

  
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
  5.16. Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle   

  kompetent erledigt?    
       

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 

 
 
 5.17. Werden Termine pünktlich aufgerufen? 

         
      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
  5.18. Wie lange müssen Sie durchschnittlich warten? 
   
     1       2             3        4      

    �            �             �               �         � 
          <15 min       15-30 min        30-60 min          > 1 St.                   keine Antwort 

 
 

 
  5.19. Ist die Ausdrucksweise der verhandelnden Richter inhaltlich verständlich? 

 
  a) für Sie       
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer         keine Antwort 



  b) für die Partei     
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

5.20.    Sollten mediative (schlichtende) Elemente in der mündlichen Verhandlung
 verstärkt werden?  

    
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht            ein wenig                 ziemlich                   sehr                   keine Antwort 

 
  
    

 5.21. Finden die Prozessbeteiligten aus Ihrer Sicht ausreichend Gehör? 
   
       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

 5.22. Fühlen Sie sich zum Vergleichsabschluss gedrängt?    
 

     1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

 5.23. Ergehen Entscheidungen der Richter zeitnah? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 

 
5.24.  Wie beurteilen Sie die Verfahrensdauer insgesamt?  

 
  
     1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �           � 
   sehr                                                 sehr                    keine Antwort 
   kurz                                                 lang 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



6. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 
 
 
 6.1.   Werden Akteneinsichtsgesuche zügig bearbeitet? 
 

      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

 6.2.  Gibt es zumindest in größeren Strafverfahren mit mehreren Beteiligten  
Terminabsprachen mit den Verteidigern und. ggf. Nebenklägern? 

 
      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

 6.3.  Werden Zeugen ggf. gestaffelt geladen? 
 

      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
 6.4.  Werden Termine pünktlich aufgerufen? 
 

         
      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
 6.5. Wie lange müssen Sie durchschnittlich warten? 
 

    1    2   3  4 

   �  �  �           �  � 
    <15 Min.  15-30 Min. 30-60 Min. > 1St.  keine Antwort 

 
 
 
 6.6.   Ist die Ausdrucksweise der erkennenden Richter Angeklagten oder Zeugen 

gegenüber inhaltlich verständlich? 
 
 

      1    2    3  4    
  �  �  �           �  � 

       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
 

 
  
 
 
 
 



 6.7.  Zeugt das Verhalten der Richter im Prozess von Unvoreingenommenheit? 
         

      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
  
  6.8.   Wird  Verlegungsgesuchen großzügig entsprochen? 
 

       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

  6.9. Wie wichtig sind Ihnen Hinweise des Richters auf die  
    Erfolgsaussichten des Rechtsmittels/Rechtsbehelfs vor dem Termin? 

            
    1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �           � 
   sehr                                                gar                 keine Antwort 
   wichtig          nicht 
 
 

  
 6.10.  Wie wichtig sind Ihnen Hinweise im Termin auf die Erfolgsaussichten  
    des Rechtsmittels/Rechtsbehelfs? 
 

    1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �           � 
   sehr                                                gar                 keine Antwort 
   wichtig          nicht 
 
               
                                                 

 6.11.  Werden rechtskräftige Urteile zeitnah abgesetzt? 
 

          
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
     

 
 6.12.  Werden Vergütungsfestsetzungen gegen die Staatskasse zeitnah bearbeitet  
    und beschieden? 

              
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
 6.13.  Die Geschäftsstellen sind telefonisch zwischen 9:00 und 16:00 Uhr erreichbar. 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 



7. Prozesskostenhilfeverfahren 
 
 
 7.1.   Wird über die PKH-Anträge in angemessener Zeit entschieden? 
 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 

  
  7.2.   Haben Sie den Eindruck, dass die Richter durch ein Zuwarten mit der Ent-

scheidung über eine PKH-Entscheidung eine gütliche Einigung befördern wol-
len? 

 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer         keine Antwort 

 
 
 
  7.3.  Halten Sie einen Termin zur mündlichen Erörterung im Bewilligungsverfahren  
    (§ 118 Abs. 1 Satz 3 ZPO) zum Versuch einer gütlichen Einigung für sinnvoll? 
 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
 

          
  7.4.  Werden Vergütungsanträge der beigeordneten  
    Anwälte gegen die Staatskasse in angemessener  
    Zeit beschieden? 
 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer         keine Antwort 

 
 
 
 
 



8.  Rechtsantragstelle/Beratungshilfe 
 
 
 8.1.  Wie bewerten Ihre Mandanten die Arbeit der Rechtsantragstelle 
   und Beratungshilfe  
 
    a) bei der Antragstellung und Formulierung  der Begründung? 
 

     1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �                    � 
   sehr gut                                           sehr schlecht                 keine Antwort 

   
 

 b) bei der Anforderung der erforderlichen Einkommens- und  
 Vermögensunterlagen? 

 
     1          2         3         4         5         6 
   �      �     �     �    �     �                     � 
           sehr gut                                           sehr schlecht                 keine Antwort 

  
 
  8.2.   Sind die Öffnungszeiten angemessen? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
 

  
  8.3. Sind die Wartezeiten angemessen? 

  
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
 

 8.4. Entspricht die Gewährungspraxis (formale Voraussetzungen und Sachprü-
fung) in ausreichender Weise dem Erfordernis effektiven Rechtsschutzes für 
wenig begüterte Rechtssuchende? 

         
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 
 

  
 
 8.5.  Erfolgt die Entscheidung über den Antrag zügig? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 

 
 8.6.  Sind ablehnende Entscheidungen sachgerecht begründet? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 



9. Gerichtsvollzieherverfahren 
 
 
 9.1.  Sind die Gerichtsvollzieher ausreichend erreichbar? 
 
     

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  

 
  
 9.2.   Sind die Bearbeitungszeiten der Vollstreckungsaufträge zufriedenstellend? 
 
     

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
 
 
 9.3.   Erhalten Sie von den Gerichtsvollziehern ausreichend Informationen über Ihr 

Verfahren und dessen Stand? 
 
       

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 

 
 9.4.  Sind deren Entscheidungen ausreichend und verständlich begründet? 
 
     

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
     

 
 9.5.   Wird bei der Entgegennahme der eidesstattlichen Versicherung durch den 

Gerichtsvollzieher ausreichend sorgfältig nachgefragt, um dem Gläubiger ver-
wertbare Informationen zu verschaffen? 

 

 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
 
 
 
 
 



 9.6.  Werden die vom Gerichtsvollzieher vereinnahmten  
    Gelder unverzüglich ausgekehrt? 

         

 
     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
 
 9.7.  Ist das Auftreten der Gerichtsvollzieher angemessen? 
 
     

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
 
 9.8.   Halten Sie Hinweise auf Öffnungs- und Sprechzeiten der Gerichtsvollzieher  

innerhalb des Gerichtsgebäudes oder auf der Homepage des Gerichts für er-
forderlich? 

 
       

      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
   

 



10. Mobiliarvollstreckung/Amtsgericht 
 
 

 10.1.  Die Geschäftsstellen für M-Sachen sind telefonisch ausreichend erreichbar. 
 
 

      1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
  
     

 
 10.2.  Werden Pfändungs- und Überweisungsanträge zeitnah beschieden? 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 
    
 

 
 
 10.3.  Sind die Standard-Beanstandungen ausreichend verständlich formuliert? 
 

      1    2    3  4   

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 



11. Zwangsversteigerung 
 
 
 11.1. Erfolgt vor Antragstellung der Teilungsversteigerung auf Anfrage  ausreichend  
    Information über den Verfahrensablauf? 
 
  

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
     

 
11.2  Ist es erforderlich, vor Terminierung auf eventuelle Aussichtslosigkeit (z.B. 

durch zu hohe Belastung des Grundstücks im Grundbuch)  
bei der Durchführung des Verfahrens hinzuweisen? 
 

 
       1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       überhaupt nicht        ein wenig                    ziemlich                    sehr                       keine Antwort 

 
 

 
11.3 Das Verfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll  

innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen sein.  
Ist dies der Fall? 

 
 

     1    2    3  4    

   �  �  �           �  � 
       nie/fast nie               manchmal                       oft                immer/fast immer          keine Antwort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wichtige Informationen zum Ausfüllen des Fragebogens: 

 

1. Die Befragung ist anonym und freiwillig. Ihr Fragebogen wird ausschließ-

lich an den Pädagogischen Hochschulen in Schwäbisch Gmünd und 

Weingarten von Prof. Dr. Carl-Walter Kohlmann und PD Dr. Heike Eschen-

beck, die mittlerweile nach Weingarten auf eine Professur gewechselt ist, 

sowie deren Mitarbeitern ausgewertet. 

 

2. Die Antwortkästchen verstehen sich als Skala und sind bei Intensitätsein-

schätzungen entsprechend den Schulnoten von „sehr gut“ (1) bis „sehr 

schlecht“ (6), von „sehr wichtig“ (1) bis „sehr unwichtig“ (6) oder von „über-

haupt nicht zutreffend“ (1) bis „sehr zutreffend“ (4) abgestuft. Häufigkeiten 

werden auf Antwortskalen von „nie/fast nie“ (1) bis „immer/fast immer“ (4) 

eingeschätzt. 

 

3. Bitte beantworten Sie jede Frage und wählen immer die Antwortmöglich-

keit, die am ehesten Ihrer Meinung nach zutrifft.  Wenn Sie eine Frage 

nicht beantworten können/wollen, kreuzen Sie in jedem Fall „keine Ant-

wort“ an. 

 

4. Wenn Sie sich zu mehreren Gerichten äußern wollen, wäre das Aus-

füllen gesonderter Bögen notwendig, insbesondere bi tten wir Sie, 

speziell für das Landgericht einen extra Bogen zu n ehmen. 

 

5. Soweit im Fragebogen die Berufsbezeichnungen nur in männlicher Form 

verwendet werden, geschieht dies ausschließlich aus Gründen der besse-

ren Lesbarkeit; die Rechtsanwältinnen, Richterinnen, Rechtspflegerinnen 

und alle anderen sind darin eingeschlossen. 

 

6. Bitte senden Sie den oder die Fragebogen bis spätestens 15. Januar 

2012 an die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd - Prof. Dr. 

Carl-Walter Kohlmann - Oberbettringer Straße 200, 73525 Schwäbisch 

Gmünd. 

 



7. Wenn Sie Fragen zum Ausfüllen des Fragebogens haben, wenden Sie sich 

bitte an Frau Direktorin des Amtsgerichts Werner beim Amtsgericht Hei-

denheim, E-Mail: werner@agheidenheim.justiz.bwl.de, oder Telefon: 

07321-381202. 

 



 
 

 

 

LANDGERICHT ELLWANGEN  

DER PRÄSIDENT 

 
 
„Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache a uch 35 Jahre lang 

schlecht machen.“ (Kurt Tucholsky) 

 

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin, 

sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, 

 

steckt der Muff von tausend Jahren immer noch unter den Talaren der Richterinnen 

und Richter? Oder spiegelt diese karikierende Beschreibung den Alltag in den Ge-

richten längst nicht mehr wider? 

 

Aus der Sicht der Gerichte ist die Zusammenarbeit mit Ihnen gerade auch im Bezirk 

des Landgerichts Ellwangen sehr konstruktiv. Gelegentlichen Rückmeldungen aus 

Ihrem Kreis entnehmen wir, dass auch Sie das im Wesentlichen so beurteilen. Den-

noch sind wir daran interessiert, detaillierter und genauer zu erfahren, wie Sie unsere 

Gerichte und unsere Arbeit sehen. Diesem Ziel soll unsere Rechtsanwaltsbefragung 

dienen. 

 

Die Befragung ist anonym. Sie wird extern an den Pädagogischen Hochschulen in 

Schwäbisch Gmünd und Weingarten ausgewertet. Sie können deshalb ganz offen 

Ihre Kritik und Ihre Verbesserungswünsche äußern. Ich verspreche Ihnen schon heu-

te, dass wir die Ergebnisse sorgfältig analysieren und sowohl mit Ihren Vertretern in 

der Kammer und in den Anwaltsvereinen als auch in der Richterschaft intensiv disku-

tieren werden. Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu 

erleichtern und zu verbessern, wo immer dies möglich ist. 

 

Ich bitte Sie deshalb sehr herzlich um Ihre Beteiligung.  

 



Nehmen Sie sich bitte zehn Minuten Zeit und füllen Sie den Fragebogen aus. Je 

mehr Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sich beteiligen, desto aussagekräftiger 

werden die Ergebnisse sein.  

 

Mit freundlichen Grüßen und  

herzlichem Dank für Ihre Mitwirkung 

 

Friedrich Unkel 

 

 

 

 

 

 
 



Anhang B 

Deskriptive Ergebnisdarstellung 

 



- 1 - 

1. Angaben zu den Teilnehmern der Befragung 
 
 
1.1. Ich bin 

27,3%

72,7%

Rechtsanwältin Rechtsanwalt

N = 139

 
 
 
1.2. Ich arbeite als (Rechtsanwalt in einer Sozietät) 

24,3%

64,3%

10,0% 0,7%0,7%

Einzel-
anwalt

mit bis zu 5
Anwälten

mit bis zu 30
Anwälten

mit mehr als 30
Anwälten

Syndikus-
anwalt

N = 140
 

 
 
1.3. Mein Kanzleisitz liegt im Amtsgerichtsbezirk 

19,7%

13,4%

7,0%

19,7%
17,6%

9,9%
0,7% 1,4%

10,6%

Aale
n

Bad
 M

erg
en

the
im

Cra
ils

heim

Ellw
ang

en

Heid
en

heim

La
ng

enb
urg

Ner
es

he
im

Sch
wäb

isc
h G

münd

au
ßer

ha
lb 

de
s L

G-B
ez

irk
s

N = 134
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1.4. Ich bin hauptsächlich tätig bei den (mehrere Antworten möglich) 

19,3%

75,0%

5,7%
23,6%

Amtsgerichten Landgerichten Amts- und
Landgerichten

Oberlandes-
gerichten

N = 140
 

 
 
1.5. Ich führe dort im Jahr durchschnittlich 

14,3%

55,7%

30,0%

bis 20
Verfahren

bis 50
Verfahren

über 50
Verfahren

N = 140
 

 
 
1.6. Ich bin schwerpunktmäßig tätig im Bereich (mehrere Antworten möglich) 

87,1%

45,0%

25,9%
20,0%

des Zivilrechts des Strafrechts des Familien-
rechts

anderer
Rechtsgebiete

N = 140
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1.7. Für welches der Gerichte beantworten Sie die Fragen? 

14,5%
15,9%

5,1%

20,3%

15,9%
18,8%

2,2% 1,4%
7,2%

AG A
ale

n

AG B
ad

 M
erg

en
th

eim

AG C
ra

ils
he

im

AG E
llw

ang
en

AG H
eid

en
heim
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ng
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bu

rg

AG N
er

es
he

im

AG S
ch

wäb
isc

h G
mün

d

LG
 E

llw
an

gen

N = 140
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2. Infrastruktur 
 
 
2.1. Welche Informationen sind Ihnen bei dem Internetauftritt der Gerichte des 

Landgerichtsbezirks wichtig? (mehrere Antworten möglich) 

64,5%

22,7%

76,6%

36,9%

2,1%12,1%

71,6%

21,3%

8,5%9,9%

G
es

ch
äf

ts
ve

rt
ei

lu
ng

sp
lä
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R
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ht
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l./
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aß
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W
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w
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r

P
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V
er

ha
nd
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ng

st
er

m
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e

S
er

vi
ce

B
er

ei
ts

ch
af

ts
di

en
st

da
te

n

T
ag
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or
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un

ge
n

T
el

ef
on

ve
rz

ei
ch
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ss

e

K
om

m
un

ik
at
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da
te

n 
vo

n
G

es
ch

äf
ts

st
el

le
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R
ic

ht
er

n

S
pr

ec
hz

ei
te

n/
T

el
ef

on
nu

m
m

er
n

G
er

ic
ht

sv
ol

lz
ie

he
r

S
on

st
ig

es

N = 141
 

 
 
 
2.2. Wie ist das Gericht, für das Sie hier die Fragen beantworten, 

aufgrund der bestehenden Hinweisschilder zu erreichen?  
(beim AG Heidenheim für den gewöhnlichen Standort zu beantworten)  

25,6%

30,8%

21,4%

12,0%

4,3% 6,0%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,56 (SD = 1,41) N = 117
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2.3. Wie können Sie sich innerhalb des jeweiligen Gerichtsgebäudes anhand der 
Beschilderung insgesamt zurechtfinden? 

28,4%

48,5%

15,7%
0,7% 1,5%

5,2%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,06 (SD = 0,98) N = 134
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2.4. Wie bewerten Sie das Erscheinungsbild des Gerichts? 
 

2.4.1. Gesamteindruck 

 

11,6%

37,0%
34,8%

5,1% 1,4%
10,1%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,64 (SD = 1,07) N = 138
 

 
 

2,5 2,3 4,1 2,2 2,8 3,2 2,0 2,6

1

2

3

4

5

6

A
G
 A

al
en

A
G
 B

ad
 M

er
ge

nth
eim

A
G
 C

ra
ils

heim

A
G
 E

llw
ang

en

A
G
 H

ei
den

heim

A
G
 S

ch
w

äbi
sc

h G
m

ünd

LG
 E

llw
ang

en

G
esa

m
t

 
Anm.: Gesamteindruck (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Gericht (AG Aalen: n = 20, AG Bad Mergentheim: n = 20, AG Crailsheim: n = 7, AG 
Ellwangen: n = 10, AG Heidenheim: n = 27, AG Schwäbisch Gmünd: n = 21, LG 
Ellwangen: n = 24). Skala von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht. 
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2.4.2. Eingangsbereiche 

14,6%

33,6% 32,8%

1,5%2,2%

15,3%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,61 (SD = 1,07) N = 137
 

 
 

2,5 2,0 4,1 2,1 2,7 3,2 2,2 2,6

1

2

3

4

5

6

A
G
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en

A
G
 B
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nth
eim

A
G
 C

ra
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A
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A
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A
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 E

llw
ang

en

G
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m
t

 
Anm.: Eingangsbereiche (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 20, AG Bad Mergentheim: n = 20, AG Crailsheim: n 
= 7, AG Ellwangen: n = 10, AG Heidenheim: n = 27, AG Schwäbisch Gmünd: n = 21, 
LG Ellwangen: n = 23). Skala von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht. 
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2.4.3. Wartebereiche 

5,1%

25,5%

38,0%

10,2%
5,8%

15,3%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 3,18 (SD = 1,24) N = 137
 

 
 

3,0 2,6 4,3 3,3 3,0 4,0 2,8 3,1

1

2

3

4

5

6

A
G
 A

al
en

A
G
 B
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 M
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ge

nth
eim

A
G
 C

ra
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heim

A
G
 E

llw
ang
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A
G
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A
G
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w
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m
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 E
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en

G
esa

m
t

 
Anm.: Wartebereiche (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Gericht (AG Aalen: n = 20, AG Bad Mergentheim: n = 20, AG Crailsheim: n = 7, AG 
Ellwangen: n = 10, AG Heidenheim: n = 27, AG Schwäbisch Gmünd: n = 21, LG 
Ellwangen: n = 23). Skala von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht. 
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2.4.4. Sitzungssäle 

7,3%

41,6%
38,0%

1,5%2,2%9,5%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,62 (SD = 0,94) N = 137
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2.4.5. Zeugenzimmer 

4,5%

25,5%

32,7%

9,1%
5,5%

22,7%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 3,23 (SD = 1,22) N = 110
 

 
 

2,8 3,0 4,2 3,1 3,6 3,9 2,5 3,2

1

2

3

4

5

6

A
G
 A

al
en

A
G
 B
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 M

er
ge

nth
eim

A
G
 C
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A
G
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ang
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A
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A
G
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 E
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G
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m
t

 
Anm.: Zeugenzimmer (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Gericht (AG Aalen: n = 20, AG Bad Mergentheim: n = 15, AG Crailsheim: n = 5, AG 
Ellwangen: n = 9, AG Heidenheim: n = 18, AG Schwäbisch Gmünd: n = 18, LG 
Ellwangen: n = 16). Skala von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht. 
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2.4.6. Anwalts-/Beratungszimmer 

8,5%

17,9%

33,3%

11,1%
9,4%

19,7%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 3,35 (SD = 1,38) N = 117
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2.4.7. Spielecken 

19,0% 17,5%

39,7%

4,8%3,2%

15,9%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 4,59 (SD = 1,46) N = 63
  

 
 

 

4,2 4,9 3,0 3,4 4,6 5,6 5,2 4,6

1

2

3

4

5

6

A
G
 A

al
en

A
G
 B
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 M
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nth
eim

A
G
 C

ra
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A
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G
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m
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Anm.: Spielecken (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Gericht (AG Aalen: n = 13, AG Bad Mergentheim: n = 9, AG Crailsheim: n = 5, AG 
Ellwangen: n = 5, AG Heidenheim: n = 11, AG Schwäbisch Gmünd: n = 12, LG 
Ellwangen: n = 5). Skala von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht. 
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2.5. Wie bewerten Sie die Wichtigkeit der verschiedenen Bereiche? 
 

2.5.1. Gesamteindruck 

23,7%

43,7%

24,4%

0,0%
3,0%5,2%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 2,2 (SD = 0,96) N = 135
 

 
 

2.5.2. Eingangsbereiche 

22,6%

49,6%

16,8%
0,7%2,9%

7,3%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 2,2 (SD = 1,02) N = 137
 

 
 

2.5.3. Wartebereiche 

22,8%

46,3%

23,5%

0,0%0,7%
6,6%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 2,16 (SD = 0,88) N = 136
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2.5.4. Sitzungssäle  

45,3%

36,5%

17,5%

0,0%0,0%0,7%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 1,74 (SD = 0,77) N = 137
 

 
 

2.5.5. Zeugenzimmer 

14,1%

34,4%
29,7%

1,6%
3,9%

16,4%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 2,66 (SD = 1,12) N = 128
 

 
 

2.5.6. Anwalts-/Beratungszimmer 

18,2%

37,9%

31,8%

1,5%
3,8%

6,8%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 2,45 (SD = 1,08) N = 132
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2.5.7. Spielecken 

20,6%

28,9% 27,8%

8,2%3,1%
11,3%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 2,72 (SD = 1,43) N = 97
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2.6. Wie bewerten Sie den behinderungsgerechten Zugang zum Gebäude und den 
Sitzungssälen? 

14,3% 13,3%

24,8%

18,1%17,1%

12,4%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 3,59 (SD = 1,68) N = 105
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Anm.: Behinderungsgerechter Zugang (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit 

vom jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 17, AG Bad Mergentheim: n = 17, AG 
Crailsheim: n = 4, AG Ellwangen: n = 7, AG Heidenheim: n = 20, AG Schwäbisch 
Gmünd: n = 18, LG Ellwangen: n = 15). Skala von 1 = sehr gut bis 6 = sehr schlecht. 
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2.7. Wie bewerten Sie das Auftreten der Mitarbeiter an dem Empfang? 

24,6%

45,8%

19,5%

2,5%0,8%6,8%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,21 (SD = 1,08) N = 118
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2.8. Wie wichtig ist Ihnen die Nutzung unserer Bibliothek? 

15,3%
18,3%

16,0%

25,2%

9,9%

15,3%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 3,62 (SD = 1,8) N = 131
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Anm.: Nutzung der Bibliothek (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom 

jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 20, AG Bad Mergentheim: n = 19, AG Crailsheim: n 
= 6, AG Ellwangen: n = 9, AG Heidenheim: n = 26, AG Schwäbisch Gmünd: n = 21, 
LG Ellwangen: n = 22). Skala von 1 = sehr wichtig bis 6 = gar nicht wichtig. 
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3. Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Ver handlung in 
den Verfahren des Zivilrechts 

 
3.1. Erhalten Sie zeitnah nach Klageeinreichung die erste prozessleitende Verfügung? 

0,7%
21,0%8,0%

70,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,61 (SD = 0,67) N = 138
 

 
 
3.2. Wird Ihnen die Post unverzüglich übermittelt? 

(das heißt regelmäßig innerhalb von 4 Tagen) 

9,4%

25,2%

2,2%

63,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,5 (SD = 0,76) N = 139
 

 
 
3.3. Die Geschäftsstellen sind für Sie telefonisch zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr 

erreichbar. 

8,8%

37,5%

2,2%

51,5%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,38 (SD = 0,74) N = 136
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3.4. Wie wichtig ist Ihnen die Bedeutung der telefonischen Erreichbarkeit von 
Geschäftsstellen? 

63,0%

29,0%

4,3%
0,0%0,0%3,6%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 1,49 (SD = 0,75) N = 138
 

 
 
3.5. Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle kompetent erledigt? 

30,4%

0,7% 2,2%

66,7%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,63 (SD = 0,57) N = 135
 

 
 
3.6. Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle freundlich beantwortet? 

0,0% 14,8%4,4%

80,7%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,76 (SD = 0,52) N = 135
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3.7. Wie wichtig ist Ihnen die telefonische Erreichbarkeit von Richtern? 

14,8%

28,1%

0,8%

56,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,4 (SD = 0,77) N = 128
 

 
 
3.8. Findet der Termin zur mündlichen Verhandlung in angemessener Zeit statt? 

12,9%

39,6%

1,4%

46,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,3 (SD = 0,75) N = 139
 

 
 
3.9. Werden Ihre Anliegen bei der Terminierung bzw. bei Verlegungsanträgen 

angemessen berücksichtigt? 

0,0% 13,0%2,9%

84,1%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,81 (SD = 0,46) N = 138
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3.10. Sind die den Termin vorbereitenden gerichtlichen Schreiben für Sie hilfreich? 

1,5%

17,5%

37,2%

43,8%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,23 (SD = 0,79) N = 137
 

 
 
3.11. Werden Sie innerhalb angemessener Zeit von Terminverlegungen/-aufhebungen 

benachrichtigt? 

0,0% 13,0%3,6%

83,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,8 (SD = 0,49) N = 138
 

 
 
3.12. Wird die Sitzung pünktlich aufgerufen? 

8,0%

42,8%

2,2%

47,1%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,35 (SD = 0,72) N = 138
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3.13. Wie lange müssen Sie durchschnittlich warten? 

78,7%

18,4% 2,2% 0,7%

1
<15 min

2
15-30 min

3
30-60 min

4
> 1 St.

M = 1,25 (SD = 0,53) N = 136
 

 
 
 3.14.  Werden Zeugen ggf. gestaffelt geladen? 

16,3%

31,7%
35,8%

16,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,52 (SD = 0,95) N = 123
 

 
 
3.15. Wie bewerten Sie den Umgang der Richter mit den Prozessbeteiligten? 

23,7%

51,8%

17,3%

0,0% 0,0%

7,2%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,08 (SD = 0,83) N = 139
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3.16. Offenbart das Gericht seine vorläufige Rechtsauffassung und Beweiswürdigung im 
Termin in angemessener Form? 

0,0%

20,1%

45,3%

34,5%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,14 (SD = 0,73) N = 139
 

 
 
3.17.  Ist die Ausdrucksweise der verhandelnden Richter inhaltlich verständlich? 
 

a) für Sie 

0,0% 15,8%2,2%

82,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,8 (SD = 0,45) N = 139
 

 
 

b) für die Partei 

27,0%

54,0%

1,5%
17,5%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,88 (SD = 0,7) N = 137
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3.18. Sollten mediative (schlichtende) Elemente in der mündlichen Verhandlung verstärkt 
werden? 

38,5%
42,3%

8,5%
10,8%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 1,92 (SD = 0,95) N = 130
 

 
 
3.19 Finden die Prozessbeteiligten aus Ihrer Sicht ausreichend Gehör? 

9,0% 9,8%

46,6%

34,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,07 (SD = 0,9) N = 133
 

 
 
3.20 Fühlen Sie sich zum Vergleichsabschluss gedrängt? 

38,2%

49,3%

7,4% 5,1%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 1,79 (SD = 0,79) N = 136
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3.21 Werden Ihnen die Verhandlungsprotokolle innerhalb von 10 Tagen nach dem Termin 
übersandt? 

21,9%
0,7%

8,0%

69,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,6 (SD = 0,67) N = 137
 

 
 
3.22. Werden die Zivilprozesse - im Lichte des § 139 ZPO - in ausreichender Weise durch 

vorbereitende richterliche Hinweise und Anregungen gefördert? 

27,5%

36,2%

5,1%

31,2%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,93 (SD = 0,89) N = 138
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4. Zum zivilrechtlichen Verfahren ohne/nach mündlic her 
Verhandlung 

 
 
4.1 Ergehen Entscheidungen der Richter zeitnah? 

16,3%

37,8%

2,2%

43,7%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,23 (SD = 0,8) N = 135
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Anm.: Zeitnahe Entscheidungen der Richter (Mittelwerte, Standardabweichungen) in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 18, AG Bad Mergentheim: n = 
20, AG Crailsheim: n = 7, AG Ellwangen: n = 10, AG Heidenheim: n = 26, AG 
Schwäbisch Gmünd: n = 22, LG Ellwangen: n = 23). Skala von 1 = nie/fast nie bis 4 = 
immer/fast immer. 
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4.2. Werden Verkündungstermine aus dienstlichen Gründen verschoben? 

32,6%

59,8%

5,3% 2,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 1,77 (SD = 0,65) N = 132
 

 
 
4.3. Waren die Entscheidungen aus Sicht Ihrer Partei verständlich formuliert? 

10,5%

45,1%

3,8%

40,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,23 (SD = 0,78) N = 133
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4.4. Wie beurteilen Sie die Verfahrensdauer insgesamt? 

8,1%

35,3%

41,9%

6,6%
3,7%4,4%

1
sehr kurz

2 3 4 5 6
sehr lang

M = 2,77 (SD = 1,13) N = 136
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Anm.: Verfahrensdauer (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Gericht (AG Aalen: n = 19, AG Bad Mergentheim: n = 20, AG Crailsheim: n = 7, AG 
Ellwangen: n = 10, AG Heidenheim: n = 26, AG Schwäbisch Gmünd: n = 22, LG 
Ellwangen: n = 23). Skala von 1 = sehr kurz bis 6 = sehr lang. 
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4.5. Wie beurteilen Sie die Aktenführung/Stammdatenpflege? 

19,3%

53,2%

16,5%
0,0%

4,6%6,4%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 2,24 (SD = 0,99) N = 109
 

 
 
4.6. Werden Anträge auf vollstreckbare Ausfertigung in der Klageschrift von den 

Geschäftsstellen berücksichtigt? 

18,8%
24,0%

4,2%

53,1%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,26 (SD = 0,91) N = 96
 

 
 
4.7. Werden Rubrumsberichtigungen oder Adressänderungen  auf Antrag durchgeführt? 

10,2%
0,8% 4,7%

84,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,78 (SD = 0,56) N = 127
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4.8. Schätzen Sie die Handhabung des § 522 Abs. 2 ZPO durch das Berufungsgericht? 

27,2%

17,4%

27,2% 28,3%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 2,57 (SD = 1,17) N = 92
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5. Familienverfahren 
 
5.1. Wird Ihnen das Familienstammbuch zeitnah zurückgesandt? 

13,2%3,9% 3,9%

78,9%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,67 (SD = 0,74) N = 76
 

 
 
5.2. Erhalten Sie (wenn Sie diese nicht selbst bevorraten) zeitnah die Fragebögen zum 

Versorgungsausgleich übersandt? 

0,0% 2,6%
9,2%

88,2%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,86 (SD = 0,42) N = 76
 

 
 
5.3. Werden Sie über Anfragen der Rentenversicherungsträger betreffend den 

Verfahrensgegner informiert? 

14,7% 16,0%8,0%

61,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,31 (SD = 1) N = 75
 

 



- 33 - 

5.4. Halten Sie es für erforderlich, den beabsichtigten Tenorierungsvorschlag für den 
Versorgungsausgleich schon vor dem Verhandlungstermin zu erhalten? 

1,3% 2,5%
10,1%

86,1%

1
überhaupt nicht 

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 3,81 (SD = 0,53) N = 79
 

 
 
5.5. Halten Sie es für erforderlich, eine etwaige gerichtliche Unterhaltsberechnung vor der 

Verhandlung zu erhalten? 

10,0%
6,3%

11,3%

72,5%

1
überhaupt nicht 

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 3,46 (SD = 0,99) N = 80
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5.6. Ist Ihnen die Vorgehensweise in Sorge- und Umgangsverfahren nach dem Modell 

„Elternkonsens/Heidenheimer Praxis“ bekannt? 

77,2%

22,8%

Ja Nein

M = 1,23 (SD = 0,42) N = 79
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Anm.: Modell „Elternkonsens/Heidenheimer Praxis“ bekannt (Häufigkeiten, %) in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 13, AG Bad Mergentheim: n = 
14, AG Crailsheim: n = 4, AG Ellwangen: n = 7, AG Heidenheim: n = 25, AG 
Schwäbisch Gmünd: n = 16).  
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5.7. Wird - gemäß den Vorgaben des Modells „Elternkonsens/Heidenheimer Praxis“ 
zeitnah ein gerichtlicher Verhandlungstermin anberaumt? 

1,6% 4,7%
26,6%

67,2%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,59 (SD = 0,66) N = 64
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Anm.: Zeitnaher gerichtlicher Verhandlungstermin (Mittelwerte, Standardabweichungen) in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 10, AG Bad Mergentheim: n = 7, 
AG Crailsheim: n = 4, AG Ellwangen: n = 6, AG Heidenheim: n = 22, AG Schwäbisch 
Gmünd: n = 15). Skala von 1 = nie/fast nie bis 4 = immer/fast immer. 
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5.8. Halten Sie eine Vorabinformation über den Inhalt des Gesprächs/der Gespräche des 
Jugendamts vor der Verhandlung für notwendig? 

6,4% 5,1%

17,9%

70,5%

1
überhaupt nicht 

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 3,53 (SD = 0,86) N = 78
 

 
 
5.9. Halten Sie im Falle der Bestellung eines Verfahrensbeistands die Übermittlung 

dessen Berichts vor der Verhandlung für sinnvoll? 

1,3% 5,1% 8,9%

84,8%

1
überhaupt nicht 

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 3,77 (SD = 0,6) N = 79
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5.10. Erhalten Sie zeitnah Bestätigung, wann der Scheidungsantrag dem Gegner zugestellt 

wurde? 

23,4%
18,2% 19,5%

39,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,74 (SD = 1,21) N = 77
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Anm.:  Zeitnahe Bestätigung bzgl. Zustellung Scheidungsantrag (Mittelwerte, 

Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 12, 
AG Bad Mergentheim: n = 15, AG Crailsheim: n = 4, AG Ellwangen: n = 7, AG 
Heidenheim: n = 23, AG Schwäbisch Gmünd: n = 16). Skala von 1 = nie/fast nie bis 4 
= immer/fast immer. 
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5.11. Halten Sie eine gesonderte Eingangsbestätigung mit Nennung des Aktenzeichens für 
erforderlich? 

15,0% 16,3%
20,0%

48,8%

1
überhaupt nicht 

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 3,03 (SD = 1,12) N = 80
 

 
 
5.12. Wird Ihnen die Post unverzüglich übermittelt? 

(das heißt regelmäßig innerhalb von 4 Tagen) 

23,2%8,5%
1,2%

67,1%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,56 (SD = 0,7) N = 82
 

 
 
5.13. Die Geschäftsstellen sind telefonisch zwischen 9:00 und 16:00 Uhr erreichbar. 

42,5%

10,0%

1,3%

46,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,34 (SD = 0,71) N = 80
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5.14. Wie wichtig ist Ihnen die Bedeutung der telefonischen Erreichbarkeit von 
Geschäftsstellen? 

65,9%

25,6%
7,3%

0,0%0,0%1,2%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 1,44 (SD = 0,69) N = 82
 

 
 
5.15. Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle freundlich beantwortet? 

12,2%
4,9%

0,0%

82,9%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,78 (SD = 0,52) N = 82
 

 
 
5.16 Werden Ihre telefonischen Anfragen von der Geschäftsstelle kompetent erledigt? 

29,6%

1,2% 1,2%

67,9%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,64 (SD = 0,58) N = 81
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5.17. Werden Termine pünktlich aufgerufen? 

42,0%

0,0% 8,6%

49,4%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,41 (SD = 0,65) N = 81
 

 
 
5.18 Wie lange müssen Sie durchschnittlich warten? 

82,3%

17,7% 0,0% 0,0%

1
<15 min

2
15-30 min

3
30-60 min

4
> 1 St.

M = 1,18 (SD = 0,38) N = 79
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5.19. Ist die Ausdrucksweise der verhandelnden Richter inhaltlich verständlich? 
 

a) für Sie 

16,0%0,0% 0,0%

84,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,84 (SD = 0,37) N = 81
 

 
 

b) für die Partei 

16,0%0,0% 0,0%

84,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,84 (SD = 0,37) N = 81
 

 
 
5.20. Sollten mediative (schlichtende) Elemente in der mündlichen Verhandlung verstärkt 

werden? 

21,3%

41,3%

20,0%
17,3%

1
überhaupt nicht 

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 2,33 (SD = 1) N = 75
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5.21. Finden die Prozessbeteiligten aus Ihrer Sicht ausreichend Gehör? 

43,0%

0,0%
6,3%

50,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,44 (SD = 0,61) N = 79
 

 
 
5.22. Fühlen Sie sich zum Vergleichsabschluss gedrängt? 

1,3%
5,1%

38,0%

55,7%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 1,52 (SD = 0,66) N = 79
 

 
 
5.23. Ergehen Entscheidungen der Richter zeitnah? 

0,0% 9,0%

37,2%

53,8%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,45 (SD = 0,66) N = 78
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5.24. Wie beurteilen Sie die Verfahrensdauer insgesamt? 

5,1%

42,3%
38,5%

7,7% 0,0%6,4%

1
sehr kurz

2 3 4 5 6
sehr lang

M = 2,69 (SD = 0,96) N = 78
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6. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 
 
6.1. Werden Akteneinsichtsgesuche zügig bearbeitet? 

0,9% 10,3%

26,2%

62,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,5 (SD = 0,72) N = 107
 

 
 
6.2. Gibt es zumindest in größeren Strafverfahren mit mehreren Beteiligten  

Terminabsprachen mit den Verteidigern und. ggf. Nebenklägern? 

16,8%

42,1%

3,2%

37,9%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,15 (SD = 0,81) N = 95
 

 
 
6.3. Werden Zeugen ggf. gestaffelt geladen? 

40,2%

6,9%
3,9%

49,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,34 (SD = 0,78) N = 102
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6.4. Werden Termine pünktlich aufgerufen? 

0,0% 7,6%

35,2%

57,1%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,5 (SD = 0,64) N = 105
 

 
 
6.5. Wie lange müssen Sie durchschnittlich warten? 

80,2%

16,8% 1,0% 2,0%

1
<15 min

2
15-30 min

3
30-60 min

4
> 1 St.

M = 1,25 (SD = 0,57) N = 101
 

 
 
6.6. Ist die Ausdrucksweise der erkennenden Richter Angeklagten oder Zeugen 

gegenüber inhaltlich verständlich? 

0,0%

44,8%

4,8%

50,5%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,46 (SD = 0,59) N = 105
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6.7. Zeugt das Verhalten der Richter im Prozess von Unvoreingenommenheit? 

11,8%

41,2%

3,9%

43,1%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,24 (SD = 0,81) N = 102
 

 
 
6.8. Wird  Verlegungsgesuchen großzügig entsprochen? 

10,5%

26,7%

2,9%

60,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,44 (SD = 0,8) N = 105
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6.9. Wie wichtig sind Ihnen Hinweise des Richters auf die Erfolgsaussichten des 
Rechtsmittels/Rechtsbehelfs vor dem Termin? 

42,0%

35,0%

10,0% 4,0%4,0%5,0%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 2,06 (SD = 1,32) N = 100
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6.10. Wie wichtig sind Ihnen Hinweise im Termin auf die Erfolgsaussichten des 
Rechtsmittels/Rechtsbehelfs? 

51,4%

37,1%

4,8% 2,9%1,0%2,9%

1
sehr

wichtig

2 3 4 5 6
gar nicht
wichtig

M = 1,73 (SD = 1,08) N = 105
 

 
 

 

2,3 2,5 1,5 1,3 1,6 1,2 1,2 1,7
1

2

3

4

5

6

A
G
 A

al
en

A
G
 B

ad
 M

er
ge

nth
eim

A
G
 C

ra
ils

heim

A
G
 E

llw
ang

en

A
G
 H

ei
den

heim

A
G
 S

ch
w

äbi
sc

h G
m

ünd

LG
 E

llw
ang

en

G
esa

m
t

 
Anm.: Hinweise des Richters im Termin (Mittelwerte, Standardabweichungen) in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Gericht (AG Aalen: n = 14, AG Bad Mergentheim: n = 
21, AG Crailsheim: n = 4, AG Ellwangen: n = 7, AG Heidenheim: n = 22, AG 
Schwäbisch Gmünd: n = 18, LG Ellwangen: n = 12). Skala von 1 = sehr wichtig bis 6 
= gar nicht wichtig. 
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6.11. Werden rechtskräftige Urteile zeitnah abgesetzt? 

0,0%

42,0%

6,0%

52,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,46 (SD = 0,61) N = 100
 

 
 
6.12. Werden Vergütungsfestsetzungen gegen die Staatskasse zeitnah bearbeitet und 

beschieden? 

16,0%

32,0%

38,0%

14,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,5 (SD = 0,93) N = 100
 

 
 
6.13. Die Geschäftsstellen sind telefonisch zwischen 9:00 und 16:00 Uhr erreichbar. 

1,0% 8,9%

40,6%

49,5%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,39 (SD = 0,69) N = 101
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7. Prozesskostenhilfeverfahren 
 
7.1. Wird über die PKH-Anträge in angemessener Zeit entschieden? 

9,2%

23,7%

44,3%

22,9%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,81 (SD = 0,9) N = 131
 

 
 
7.2. Haben Sie den Eindruck, dass die Richter durch ein Zuwarten mit der Entscheidung 

über eine PKH-Entscheidung eine gütliche Einigung befördern wollen? 

33,3%
37,3%

23,8%

5,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,02 (SD = 0,89) N = 126
 

 
7.3. Halten Sie einen Termin zur mündlichen Erörterung im Bewilligungsverfahren (§ 118 

Abs. 1 Satz 3 ZPO) zum Versuch einer gütlichen Einigung für sinnvoll? 

66,7%

16,7%
11,4%

5,3%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 1,55 (SD = 0,89) N = 132
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7.4. Werden Vergütungsanträge der beigeordneten Anwälte gegen die Staatskasse in 
angemessener Zeit beschieden? 

16,3%

34,1%
37,2%

12,4%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,46 (SD = 0,91) N = 129
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8.  Rechtsantragstelle/Beratungshilfe 
 
8.1. Wie bewerten Ihre Mandanten die Arbeit der Rechtsantragstelle und Beratungshilfe  
 

a) bei der Antragstellung und Formulierung  der Begründung? 

4,5%

10,6%

24,2%
25,8%

12,1%

22,7%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 3,91 (SD = 1,36) N = 66
 

 
 

b) bei der Anforderung der erforderlichen Einkommens- und Vermögensunterlagen? 

4,5%

12,1%

27,3%

16,7%

10,6%

28,8%

1
sehr gut

2 3 4 5 6
sehr schlecht

M = 3,73 (SD = 1,31) N = 66
  

 
 
8.2. Sind die Öffnungszeiten angemessen? 

12,3%

32,3%

43,1%

12,3%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 2,55 (SD = 0,87) N = 65
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8.3. Sind die Wartezeiten angemessen? 

23,1%

48,1%

3,8%

25,0%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 2,94 (SD = 0,8) N = 52
 

 
 
8.4. Entspricht die Gewährungspraxis (formale Voraussetzungen und Sachprüfung) in 

ausreichender Weise dem Erfordernis effektiven Rechtsschutzes für wenig begüterte 
Rechtssuchende? 

28,1%

43,8%

19,1%

9,0%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 2,43 (SD = 0,9) N = 89
 

 
 
8.5. Erfolgt die Entscheidung über den Antrag zügig? 

23,4%

42,6%

5,3%

28,7%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,95 (SD = 0,86) N = 94
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8.6. Sind ablehnende Entscheidungen sachgerecht begründet? 

16,5%

29,4%

41,2%

12,9%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,51 (SD = 0,92) N = 85
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9. Gerichtsvollzieherverfahren 
 
9.1. Sind die Gerichtsvollzieher ausreichend erreichbar? 

7,8%

44,7%

27,2%

20,4%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,6 (SD = 0,9) N = 103
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Anm.:  Erreichbarkeit (Mittelwerte, Standardabweichungen) in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Gericht (AG Aalen: n = 16, AG Bad Mergentheim: n = 19, AG Crailsheim: n = 6, AG 
Ellwangen: n = 8, AG Heidenheim: n = 27, AG Schwäbisch Gmünd: n = 22, LG 
Ellwangen: n = 13). Skala von 1 = nie/fast nie bis 4 = immer/fast immer. 
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9.2. Sind die Bearbeitungszeiten der Vollstreckungsaufträge zufriedenstellend? 

17,5%

38,8%
34,0%

9,7%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,36 (SD = 0,88) N = 103
 

 
 
9.3. Erhalten Sie von den Gerichtsvollziehern ausreichend Informationen über Ihr 

Verfahren und dessen Stand? 

21,8%

40,6%

24,8%

12,9%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,29 (SD = 0,95) N = 101
 

 
 
9.4. Sind deren Entscheidungen ausreichend und verständlich begründet? 

9,1%

36,4%

31,3%

23,2%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,69 (SD = 0,93) N = 99
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9.5. Wird bei der Entgegennahme der eidesstattlichen Versicherung durch den 
Gerichtsvollzieher ausreichend sorgfältig nachgefragt, um dem Gläubiger verwertbare 
Informationen zu verschaffen? 

17,9%

45,3%

25,3%

11,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,31 (SD = 0,9) N = 95
 

 
 
9.6. Werden die vom Gerichtsvollzieher vereinnahmten Gelder unverzüglich ausgekehrt? 

0,0%
19,8%6,6%

73,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,67 (SD = 0,6) N = 91
 

 
 
9.7. Ist das Auftreten der Gerichtsvollzieher angemessen? 

1,4% 9,9%

32,4%

56,3%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,44 (SD = 0,73) N = 71
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9.8. Halten Sie Hinweise auf Öffnungs- und Sprechzeiten der Gerichtsvollzieher  innerhalb 
des Gerichtsgebäudes oder auf der Homepage des Gerichts für erforderlich? 

18,0%2,0%
10,0%

70,0%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 3,56 (SD = 0,76) N = 100
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10. Mobiliarvollstreckung/Amtsgericht 
 
10.1. Die Geschäftsstellen für M-Sachen sind telefonisch ausreichend erreichbar. 

11,3%

46,3%

2,5%

40,0%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,24 (SD = 0,75) N = 80
 

 
 
10.2. Werden Pfändungs- und Überweisungsanträge zeitnah beschieden? 

0,0% 9,1%

35,4%

55,6%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,46 (SD = 0,66) N = 99
  

 
 
10.3. Sind die Standard-Beanstandungen ausreichend verständlich formuliert? 

12,1%

44,0%

2,2%

41,8%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,25 (SD = 0,75) N = 91
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11. Zwangsversteigerung 
 
11.1. Erfolgt vor Antragstellung der Teilungsversteigerung auf Anfrage ausreichend 

Information über den Verfahrensablauf? 

21,5%

32,3%

4,6%

41,5%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 3,11 (SD = 0,9) N = 65
 

 
11.2 Ist es erforderlich, vor Terminierung auf eventuelle Aussichtslosigkeit (z.B. durch zu 

hohe Belastung des Grundstücks im Grundbuch) bei der Durchführung des 
Verfahrens hinzuweisen? 

30,6%

5,9%4,7%

58,8%

1
überhaupt nicht

2
ein wenig

3
ziemlich

4
sehr

M = 3,44 (SD = 0,81) N = 85
 

 
11.3 Das Verfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll innerhalb von 18 

Monaten abgeschlossen sein. Ist dies der Fall? 

23,2%

33,9%

7,1%

35,7%

1
(fast) nie

2
manchmal

3
oft

4
(fast) immer

M = 2,98 (SD = 0,94) N = 56
 


